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 Der  - Insiderreport für Makler, 
Vermittler und Führungskräfte der Assekuranz

Der DAX macht große Zick-Zack-Sprünge, ‚vt’ setzt sich geradlinig für die Belan-

ge seiner Leser ein:  ●●●●●●●●●● Makler-Haftungsgefahr – Inter erkennt Fax-Sendebericht

nicht an  ●●●●●●●●●● AVAD – Ein weiteres Urteil zu Verdachts-Meldungen  ●●●●●●●●●● S&K-Beteili-

gungen – Drohen betroffenen Pools und Vertrieben Folgen? – Doch zunächst, sehr

geehrte Damen und Herren, freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können:

Zur Beweisnot des VN bahnen sich verbindliche Lösungen an
In das für Versicherungsnehmer und Versicherungsvermittler, speziell Makler, wichtige Thema der VN-Be-

weisnot (vgl. ‚vt’ 25 und 27/12) kommt kräftig Bewegung, die gemeinsame Aktion der Interessengemein-

schaft Deutscher Versicherungsmakler (IGVM) und der ‚vt’-Redaktion (vgl. ‚vt’ 47/12) trägt weitere Früch-

te. Umgehend eine kundenfreundliche Haltung bewiesen hatte die Bayerische und sich zur Anwendung der

IGVM-Klausel 1 bereiterklärt (vgl. ‚vt’ 05/13): „Diese Klausel werden wir für alle Schadenmeldungen ab dem

01.12.2012, für Neuabschlüsse sowie bestehende Gebäudeversicherungsverträge und -tarife anwenden.“ Auf die Empfeh-

lung des GDV im Handbuch der Sachversicherung hingewiesen bzw. bekundet, analog zu verfahren, hat-

ten Ammerländer Versicherung VVaG, Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Grundeigentümer-Versi-

cherung VVaG und HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG (vgl. ‚vt’ 06/13). Nachdem

„Zweifel bei der Zuständigkeit für die Schadenfeststellung nicht zu Lasten des Versicherungsnehmers gehen“

sollen und es daher „bei der Leistungspflicht desjenigen Versicherers, in dessen Vertragslaufzeit die Schaden-

meldung fällt“ verbleibt, wenn sich nicht klar feststellen lässt, wann der Schaden eingetreten ist

(vgl. ‚vt’ 07/13), hat die ‚vt’-Redaktion in Fortführung der gemeinsamen Aktion mit dem Makler-Berufs-

verband am 22.02.2013 insgesamt 43 Versicherer und Deckungskonzeptionäre angeschrieben. Wissen wol-

len wir u. a., wer diese Empfehlung im GDV-Sachhandbuch (zukünftig) verbindlich anerkennt, ggf. ab

wann und ob dies auch für bestehende Gebäudeversicherungsverträge gilt.  Am 26.02. informierte uns die

InterRisk Versicherungs-AG, dass man mit der Einbindung in die Allgemeinen Versicherungsbedingungen

für das Privatgeschäft das Problem „klar und eindeutig dokumentiert für Kunde und Vertriebspartner“ regele. Aufge-

nommen werde dies unter den Verbindlichen Erläuterungen zu den B01 und gelte „ab sofort auch für bereits

bestehende Verträge, denen die B01 zugrunde liegen (Privatversicherungs-Tarife ab 2011)“. Darin heißt es u. a.:

„Bleibt hingegen unklar, welche Gesellschaft für den Schaden zuständig ist, erbringen wir auch die sich gegenüber

der Vorversicherung ergebenden Mehrleistungen, sofern festgestellt werden kann, dass es zum Zeitpunkt des Ab-

schlusses bei unserer Gesellschaft noch keine Anzeichen für einen bereits eingetretenen Schaden gab.“ Die Wiesba-

dener informierten per Ad-hoc-Mitteilung ihre Vertriebspartner. Mehr zu den Details und zur Bewer-

tung der InterRisk-Regelung sowie ggf. weiteren Antworten der Versicherer – die Stellungnahmen

hatten wir für spätestens 13.03. erbeten – in der ‚vt’-Ausgabe der kommenden Woche. Eine übersicht-

liche Liste, welche Versicherer die GDV-Handlungsempfehlung verbindlich anerkennen und/oder

dies in den Bedingungen regeln, erstellt die ‚vt’-Redaktion nach Abschluss der Umfrage für Sie.

Bei Inter Haftungsgefahr durch Fax-Einreichung von Deckungsaufträgen
Versicherungsmakler Matthias Helberg/Osnabrück kündigte per Fax am 30.11.2012 bei der Inter Versi-

cherung AG die private Haftpflichtversicherung einer Mandantin. Per Schreiben vom 04.12.2012 wies

die Inter die Kündigung zum 01.03.2013 allerdings „als rechtsunwirksam“ zurück. Indes bestätigte sie die

Aufhebung des Vertrages zum 01.03.2014, dabei bezog sie sich auf ein „Schreiben vom 03.12.2012 (Post-
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Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, um eine zuverlässige Anzeige und Ausgabe von Geschäftsdokumenten zu erzielen. Die PDF-Dokumente können mit Acrobat und Reader 5.0 und höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Zusammen pro Datei
     Bund: Links
     Auflösung: 600 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 223.23 Höhe: 307.563 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Mittel
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /Colors 3 /QFactor 0.76 /Columns 234 /Resync 0 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Rows 50 /ColorTransform 1 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1800 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ /CourierNewPS-BoldMT /ArialUnicodeMS /ArialNarrow-Bold /ArialNarrow-BoldItalic /CenturyGothic-Bold /ArialNarrow /Impact /CenturyGothic-Italic /Arial-Black /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT /Arial-BoldItalicMT /Georgia /CourierNewPS-BoldItalicMT /Arial-BoldMT /TimesNewRomanPS-ItalicMT /TimesNewRomanPSMT /Trebuchet-BoldItalic /TimesNewRomanMT-ExtraBold /CourierNewPSMT /TimesNewRomanPS-BoldMT /TrebuchetMS /Arial-BlackItalic /Tahoma /Tahoma-Bold /Verdana-Bold /ArialNarrow-Italic /Verdana /CenturyGothic /Arial-ItalicMT /CenturyGothic-BoldItalic /Georgia-BoldItalic /Georgia-Italic /ArialMT /LucidaConsole /TrebuchetMS-Bold /TrebuchetMS-Italic /Verdana-BoldItalic /CourierNewPS-ItalicMT /Verdana-Italic /Georgia-Bold ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Gray Gamma 2.2
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: Euroscale Coated v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de



Ihr starker Partner in allen Versicherungsfragen aus Europas größtem Informationsd
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eingang)“. Helberg, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler (IGVM),

kann das nicht nachvollziehen. Sein Fax-Sendebericht bestätigt den 30.11., ein weiteres Schreiben habe

er nicht geschickt. Auf seine Beschwerde antwortet die Inter am 18.01.2013 u. a.: „Unsere Faxeingänge ha-

ben wir geprüft. Alle uns zugehenden Nachrichten werden bearbeitet. Den Eingang des Faxes laut des uns überlasse-

nen Sendeberichts können wir nicht feststellen. Ein Fax-Sendebericht ist kein Nachweis für den Zugang der Nachricht

bei uns. Die Gefahr für den Untergang der Nachricht auf dem Versandweg können wir nicht übernehmen.“ Der Mak-

ler reklamiert am 21.01.2013 erneut. Er habe nur am 30.11. das Kündigungsfax versendet,

was neben dem Faxprotokoll auch vom Einzelverbindungsnachweis belegt werde. Mit

Schreiben vom 22.01.2013 bekräftigt die Inter ihre vorherige Entscheidung und führt aus: „Nach nochma-

liger Prüfung konnten wir keine Kündigung in unserem Faxjournal erkennen.“ Wir fassen zusammen: Helberg hat

ausweislich des der ‚vt’-Redaktion vorliegenden Kündigungsschreibens mit Fax-Sendebericht fristge-

recht die Kündigung ausgesprochen, ein zusätzlicher Brief erfolgte nicht. Die Inter bestätigt einen Post-

eingang zum 03.12., kann aber trotz mehrfacher Überprüfung keine Kündigung im Faxjournal erken-

nen. Hat der damalige Papst Benedikt XVI ein Wunder bewirkt?

Diesem Mysterium auf die Spur kommen will die ‚vt’-Redaktion mit einer Anfrage am 13.02.2013 an

den Inter Vorstandsvorsitzenden Peter Thomas. Wissen wollten wir u. a., welche Erklärung der Versi-

cherer dafür hat, dass die Kündigung per Fax erfolgte, keine Kündigung im Faxjournal zu erkennen

ist, die Inter aber dennoch am 03.12.2012 einen Posteingang verzeichnete. Ebenso: Gilt bei der Inter als

Zugang eines Faxes das Datum der Versendung oder wenn das Fax auf dem Schreibtisch des Sachbe-

arbeiters liegt? Auf die ‚vt’-Fragen hat die Inter bisher nicht geantwortet, aber immerhin kann Helberg

am 15.02. eine Kündigungsbestätigung verzeichnen: „Ohne rechtliche Prüfung möchten wir Entgegenkommen

zeigen und bestätigen Ihnen hiermit die Vertragsauflösung zum 01.03.2013.“ Der Einzelfall ist gelöst, aber das

grundsätzliche Problem bleibt bestehen, denn Thomas antwortete uns auch auf diese Frage nicht:

„Können Makler auf die Gültigkeit von per Fax eingereichten Deckungsaufträgen mit kurzfristigem Beginn vertrauen

oder sollten Makler auf Deckungsaufträge mit kurzfristigem Beginn bei der Inter verzichten?“

Würde die Inter Fax-Sendeberichte bei Deckungsaufträgen gelten lassen, wäre sie u. E. besser beraten,

dies Maklern auch so zu kommunizieren. Vorstandsvorsitzender Peter Thomas nutzt die von ‚vt’ ange-

botene Möglichkeit aber nicht. Gerne hätten wir Ihnen verraten, „auf welchem Wege ein Makler Deckungs-

aufträge bei der Inter einreichen“ sollte, „damit er im Falle eines bis zur Deckungsbestätigung bzw. der Policierung

eingetretenen Schadens nicht haftet, da der Fax-Sendebericht von der Inter nicht als Beweis des Zugangs akzeptiert

wird.“ Schließlich gilt auch für einen Brief „die Gefahr für den Untergang der Nachricht auf dem Versandweg“.

Per Einschreiben wird es indes teuer, und selbst dann kann der Inhalt des Zugestellten bestritten wer-

den. Helberg fasst pointiert zusammen: „Für die Mandantin ist ‚die Kuh vom Eis geholt’. Die Inter hat sich mit

ihrer Aussage zur Nichtanerkennung von Fax-Sendeprotokollen selbst exakt dorthin manövriert und steht dort noch.“

Er kritisiert das Verhalten aus Sicht des Praktikers: „Hier schreibt ein Versicherer klar und deutlich, dass er

Fax-Sendeberichte nicht gegen sich gelten lassen will. Ich stelle mir das nun für die Situationen vor, in denen man als

Makler der Inter Deckungsaufträge mit kurzfristigem Beginn (Folgetag) zufaxt – durchaus üblich. Auf die Deckungs-

bestätigung oder Police wartet und wartet man, irgendwann fragt man dann mal nach – und dann ist kein Fax ein-

gegangen? Und wenn es in der Zwischenzeit einen Schaden gab? Wird dann der Makler im Stich gelassen, weil man

das Fax-Sendeprotokoll nicht als Beweis des Zugangs akzeptieren will?“

‚vt’-Fazit: ●● Der Bundesgerichtshof hat entsprechend der fortschreitenden technischen Entwick-

lung die ‚Telefax’-Rechtsprechung im Laufe der Jahre geändert, wenngleich er mit dem Urteil vom

21.07.2011 (Az.: IX ZR 148/10) der höheren Zuverlässigkeit der Faxübermittlung im Vergleich zum

Postweg nicht Rechnung trägt: „Bei einer Telefax-Übermittlung begründet die ordnungsgemäße, durch einen

‚OK’-Vermerk unterlegte Absendung eines Schreibens (…) über ein bloßes Indiz hinaus nicht den Anscheinsbeweis

für dessen tatsächlichen Zugang bei dem Empfänger.“ Das sieht aber nicht jeder Senat bzw. jedes Gericht

so, was wir für Sie noch eingehender beleuchten werden  ●● Abseits der Rechtsprechung geht es

aber hier um die Zuverlässigkeit bei Geschäftspartnerschaften. Hier werden u. E. von der Inter Ge-

schütze aufgefahren, die weder dort was zu suchen haben, noch dem Stand der Technik Rechnung

tragen. Das ‚Indiz‘ Fax-Sendebestätigung in Verbindung mit dem Einzelverbindungsnachweis nicht

anzuerkennen, halten wir für brisant. Dem schließt sich die Frage nach der Anerkennung von E-

Mails an  ●● Die klare Positionierung der Inter zur Nichtanerkennung von Fax-Sendeberichten hat

aber auch ihr Gutes: Als Makler wissen Sie nun, dass diese bei der Inter nicht anerkannt wer-

den. Das sollten Sie berücksichtigen, um eine Haftungsgefahr zu vermeiden.


